
Rat der Wallfahrtsstadt Werl 13.09.2018 

Tischvorlage zum Tagesordnungspunkt Ö 6, Vorlage 088/2018 
 
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 17 der Wallfahrtsstadt Werl „Werl-Nord II“gem. § 13 a BauGB 

Beteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB im Zeitraum vom 12. Juli 2018 bis 13. August 2018 

Nachtrag zu den  

Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB vom 12. Juli bis 13. August 2018 

Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl: 

1) Bürger 1: 
Email vom 05.09.2018 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Die Aussage in der Stellungnahme der Verwal-
tung wird aus dem Zusammenhang gerissen.  

Die Anpassung des Geltungsbereiches bezieht 
sich sowohl auf die Überplanung des Geh- und 
Radweges als auch auf die Änderung der Bau-

grenze einzelner Grundstücke. 
Die Einbeziehung eines Großteiles der 1. Ände-

rung dient dabei zur Abrundung der 2. Ände-
rung, um ein einheitliches Bild der Bebauungs-
planänderung zu erreichen.  

Die Überplanung einzelner Flurstücke führt in 
der Regel zu großer Verwirrung in Bezug auf den 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Dar-
über hinaus hätte im vorliegenden Fall die Bau-
grenze ein Doppelhaus geteilt. 

Die Anpassung der Baugrenze ist aus städtebau-
lichen Gründen vorgenommen worden. Dies ist 

in der Abwägung durch die Verwaltung deutlich 
erkennbar. 
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Redaktionelle Anmerkung: In der vorliegenden 

Abwägung ist ein Tippfehler enthalten: 
statt …Flurstück 1972…muss es heißen: Flur-

stück 1672. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Die Aussage der Verwaltung in Bezug auf die 
Baulast bleibt bestehen. Die Doppelhaushälfte 

befindet sich momentan auf dem Flurstück 
1672. Das Gericht hat im Grundsatz entschie-

den, dass die Baulast zugunsten der hinteren 
Doppelhaushälfte eingetragen wurde. Eine Ände-
rung der Grenzen oder der Bezeichnung des 

Flurstückes ändert nicht den Inhalt der Baulast.  
Ein Nachteil der vorderen Doppelhaushälfte ist 

daher nicht gegeben.  
 

 


